
 

Hausordnung  

 
Hausrecht - Das Hausrecht wird durch die Geschäftsleitung ausgeübt. Darüber hinaus sind die Füh-
rungskräfte der Ewa befugt, das Hausrecht im Sinne der Ewa durchzusetzen. 
 
Geltungsbereich - Diese Hausordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf dem ge-
samten Gelände, den Betriebsstätten und den Verwaltungsgebäuden der Ewa. Sie soll dazu beitra-
gen, dass die von der Ewa wahrzunehmenden Aufgaben erfüllt werden können und das Ansehen der 
Ewa gewahrt bleibt. Die Hausordnung ist rechtsverbindlich für alle Personen, die sich auf dem Ge-
lände bzw. in den Räumlichkeiten aufhalten. 

Zutritt - Der Zutritt zum Gelände oder den Gebäuden ist innerhalb der Arbeits-/Bereitschaftszeiten und 
zum Kundenbereich ausschließlich im Rahmen der Öffnungszeiten gestattet. Darüber hinaus ist ein 
Betreten nur im Rahmen von Vorgaben der Ewa oder nach vorheriger Absprache zulässig. 

Sicherheit - Jeder, der das Gelände, die Anlagen oder Gebäude der Ewa betritt, ist verpflichtet, die 
Bestimmungen des Gesundheits-, Brand- und Arbeitsschutzes einzuhalten. In den Objekten gilt 
Rauchverbot. Als Ausnahme gilt hierfür nur gesondert gekennzeichnete Bereich der „Raucherinsel“ im 
Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes. Das Konsumieren von Alkohol und Drogen ist untersagt. 

Schutzvorrichtungen - Vorrichtungen zur Unfallverhütung und zum Brandschutz müssen jederzeit 
gebrauchsfähig sein. Sie dürfen nur zweckgemäß verwendet werden. Fehlen Schutzvorrichtungen 
oder sind Mängel bzw. sonstige Unregelmäßigkeiten erkennbar, so ist dies unverzüglich dem Objekt-
verantwortlichen mitzuteilen. Weitere Einzelheiten sind der Brandschutzordnung zu entnehmen. Erste-
Hilfe -Kästen befinden sich in allen Etagen und sind auf den Flucht- und Rettungsplänen gekennzeich-
net. 

Privatsachen - Die Ewa übernimmt keine Haftung für Privatsachen. Der Verlust von Privateigentum in 
Räumlichkeiten und auf dem Gelände der Ewa ist nicht von der Ewa gedeckt. 

Nutzung der Örtlichkeiten - In sämtlichen Räumen und öffentlich zugänglichen Verkehrsflächen ist 
auf Sauberkeit zu achten. 

Notfälle - Im Katastrophen- bzw. Notfall sind bei entsprechender Warnmeldung bzw. bei Ertönen der 
akustischen Warnmelder die Räume sofort und diszipliniert auf den gekennzeichneten Fluchtwegen zu 
verlassen. Den Anweisungen der Evakuierungshelfern ist Folge zu leisten. Die Sammelstelle befindet 
sich auf dem Betriebshof (gem. Ausschilderungen). 

Parkordnung - Parkplätze sind bestimmungsgerecht und nur auf gekennzeichneten Flächen zu be-
nutzen. Es gilt die StVO. Das Blockieren von Zufahrten ist verboten. Die Ewa übernimmt keine Haf-
tung für Schäden an den Fahrzeugen jeder Art, die auf dem Gelände der Ewa abgestellt sind. Vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verhalten ist davon ausgenommen. 

Unzulässige Handlungen - Auf dem gesamten Gelände der Ewa sind Handlungen, die den Betriebs-
frieden, die Ordnung und dem Zweck der Ewa nicht dienen, untersagt. Dazu gehören u.a. Betteln und 
Hausieren, Verunreinigungen jeglicher Art, jegliche Art von Lärmbelästigungen, das Aufstellen bzw. 
Lagern von Gegenständen in Fluren und Treppenräumen, das Anbringen von Plakaten, Schriftstücken 
oder Bildern mit parteipolitischem Hintergrund ohne Zustimmung der Geschäftsführung. Darüber hin-
aus ist ein Verhalten zu unterlassen, das dem allgemeingültigen Verständnis eines respektvollen und 
angemessenen Umgangs widerspricht, insbesondere Beleidigungen, Belästigungen, sexuelle Hand-
lungen oder ähnliche Übergriffe. Fotografieren, Film- und Tonaufnahmen sind nur mit vorheriger Er-
laubnis der Geschäftsführung erlaubt. Ebenso ist das Mitführen von Waffen und waffenähnlichen Ge-
genständen untersagt.  

Verstöße gegen die Hausordnung - Jeder Verstoß gegen die Hausordnung ist unverzüglich zu mel-
den. Bei schweren oder fortgesetzten Verstößen können die Berechtigten ein unbefristetes Hausver-
bot aussprechen. Ein Antrag auf strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten. Darüber hinaus werden 
bekannt gewordene strafbare Handlungen unverzüglich zur Anzeige gebracht. 

Inkrafttreten - Diese Hausordnung tritt mit Aushang in Kraft und ist im Internet unter www.ewa-alten-
burg.de einsehbar. 

 
Altenburg, 09.03.2026 
Geschäftsleitung Ewa 
 


